Wie erfolgt die Einberufung einer Einwohnerversammlung?

Das Abgeordnetenhaus von Berlin hat am 16. Juni 2005 mit dem neuen Bezirksverwaltungsgesetz eine umfassende Beteiligung der Einwohnerschaft an kommunalpolitischen Entscheidungen des Bezirks beschlossen. So können Bürger nunmehr die Einberufung einer Einwohnerversammlung einfordern.

Das Bezirksverwaltungsgesetz sieht im § 42 vor:
"Zur Erörterung von wichtigen Bezirksangelegenheiten können mit der betroffenen Einwohnerschaft Einwohnerversammlungen durchgeführt werden. Einwohnerversammlungen werden von der Vorsteherin oder dem Vorsteher der Bezirksverordnetenversammlung einberufen, wenn die Bezirksverordnetenversammlung dies verlangt oder der Antrag einer Einwohnerin oder eines Einwohners auf Durchführung einer Einwohnerversammlung von einem Drittel der Bezirksverordnetenversammlung unterstützt wird. Das Bezirksamt kann ebenfalls Einwohnerversammlung einberufen."
Soll eine Einwohnerversammlung auf Antrag einer Einwohnerin oder eines Einwohners von der Bezirksverordnetenvorsteherin oder dem Bezirksverordnetenvorsteher einberufen werden, ist ein schriftlicher Antrag erforderlich, der zumindest den Gegenstand der Einwohnerversammlung bezeichnen muss. Die Bezirksverordnetenvorsteherin/der Bezirksverordnetenvorsteher prüft die formellen Voraussetzungen und unterbreitet der Bezirksverordnetenversammlung in der Regel unverzüglich eine Beschlussvorlage, die zumindest den Ort und den Zeitpunkt der Einwohnerversammlung bezeichnen soll. 

Die Ermittlung des erforderlichen Zustimmungsquorums (1/3 der Bezirksverordnetenversammlung) kann auch in sonst geeigneter Form, z. B. in einem Umlaufverfahren, erfolgen.
Die Einwohnerversammlung "kann dazu dienen, sich des Rückhalts durch ehrenamtlichen Sachverstand oder der Betroffenen zu versichern, Konfliktlagen frühzeitig zu erkennen und auszuräumen", wie es in der Begründung zum Gesetzentwurf hieß. Die Erörterung "wichtiger Bezirksangelegenheiten" in einer Einwohnerversammlung soll erfolgen, wenn ein hohes Maß an berührten Interessen der Bevölkerung durch bezirkliche Entscheidungen zu vermuten ist und eine Debatte in bereits gesetzlich vorgeschriebenen Beteiligungsverfahren nicht ausrechend erscheint. 
(Der Text ist in Teilen den Veröffentlichungen der BVV Charlottenburg-Wilmesdorf auf ihrer Internetseite/ Wissenswertes entnommen.)
